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Ziehung der Gegenstände, auf die sich der unzulässige 
Betrieb oder die unzulässige Tätigkeit bezieht, und der 
zur Fortführung des Betriebes oder der Tätigkeit be
stimmten oder verwendeten Gegenstände und Einrich
tungen angeordnet werden. § 16 Abs. 2 bis 4 und § 17 
gelten entsprechend.

n. Abschnitt»

1. Für das Amt für Zoll und Kontrolle des Warenverkehrs gel
ten gemäß Art. Ill Ziff. 3 ÄndVO die Bestimmungen der 
§§ 20—25 WStVO in der ursprünglichen Fassung (vom 23. Sep
tember 1948) weiter. Diese lauten:

§ 20
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verord

nung werden im gerichtlichen Strafverfahren oder im Wirt
schaftsstrafverfahren verfolgt.

§ 21
(1) Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Strafbestim

mungen dieser Verordnung sind nach Abschluß der notwen
digen Ermittlungen dem zuständigen Minister oder der von 
ihm ermächtigten Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung zur 
Prüfung und Entscheidung darüber zuzuleiten, ob ein Wirt
schaftsstrafverfahren durchzuführen oder das Verlangen auf  
gerichtliche Strafverfolgung zu stellen ist.

(2) Erscheint wegen der Schwere oder wegen der Beson
derheit der Straftat die Verhängung einer Freiheitsstrafe 
oder einer Geldstrafe von mehr als 100 000 DM oder eine 
Vermögenseinziehung erforderlich oder hält der zuständige 
Minister oder die von ihm ermächtigte Dienststelle der 
Wirtschaftsverwaltung aus anderen Gründen die Durchfüh
rung eines gerichtlichen Strafverfahrens für geboten, so ist 
das Verlangen auf gerichtliche Strafverfolgung  zu stellen. 
Anderenfalls wird im Wirtschaftsstrafverfahren durch Wirt
schaftsstrafbescheid des zuständigen Ministers oder der von 
ihm ermächtigten Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung auf 
die nach § 24 zulässigen Strafen oder Maßnahmen erkannt.

(3) (gegenstandslos).


